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Verfahrensanweisung zu Gebäudeabbrüchen im Chemiepark Knapsack 
 
Dieser Leitfaden gibt einen zeitlichen und organisatorischen Ablauf zur Vorgehensweise bei Gebäudeabbrüchen im Chemiepark 
Knapsack. Die im Wesentlichen beteiligten Abteilungen und der Betrieb sind aufgeführt. Die Abfallwirtschaft erstellt eine Fotodo-
kumentation für das Altlastenkataster. Die Bautechnik erstellt eine Fotodokumentation über die Abbrüche. 
 

SC Bautechnik SC Konzessionen SC Abfallwirtschaft Betrieb 
SC Technische 

Sicherheit / Arbeitsschutz 

Arbeiten im Vorfeld 

• Abstimmung mit Ab-
fallwirtschaft und Kon-
zessionierung, da für 
die VAwS-Prüfung ggf. 
Kernbohrungen durch-
geführt werden müs-
sen und/oder Erstel-
lung einer Fotodoku-
mentation. 

• zeigt Stilllegung von An-
lagen, die nach dem 
BImSchG genehmigt 
sind, nach § 15 Abs. 3 
BImSchG beim StUa 
Köln an Verteiler: Stand-
ortleiter, Betriebsführer-, 
ingenieur 

• Abstimmung mit der Bau-
technik und Konzessio-
nierung, da für die 
VAwS-Prüfung ggf. Kern-
bohrungen durchgeführt 
werden müssen und/oder 
Erstellung einer Fotodo-
kumentation. 

• Vom StUa geforderte 
Maßnahmen werden von 
der  Konzessionierung an 
die relevanten Ab-
teilungen Bautechnik und 
Abfallwirtschaft oder Be-
trieb eingesteuert  

• veranlasst für folgende VAwS-
Anlagen eine Abnah-
meprüfung nach Stilllegung, 
die von einem anerkannten 
VAwS-Sachverständigen 
durchgeführt wird: 
- Unterirdische Behälter u. 
 Rohrleitungen 
- Oberirdische LAU- 
 Anlagen mit V > 40 m³ 
- Oberirdische HBV- 
 Anlagen m. V > 1 m³ u. 
 Gefährdungsstufe C/D. 

• veranlasst IUK bei Anlagen, 
die nach dem BImSchG ge-
nehmigt sind, eine Still-
standsanzeige nach § 15 Abs. 
3 BImSchG beim StUa Köln 
zu machen. 

• führt die Abnahmeprüfung 
nach Stilllegung gemäß VAwS 
des Gebäudes durch und 
sendet den Prüfbericht an die 
Behörde (Kopie an Konzessi-
onen, Betriebsleiter, Betriebs-
ingenieure). 
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SC Bautechnik SC Konzessionen SC Abfallwirtschaft Betrieb 
SC Technische 

Sicherheit / Arbeitsschutz 
• beantragt bei der Stadt 

Hürth eine Abbruchge-
nehmigung gemäß § 
75 Bauordnung NRW 
für alle Bauwerke un-
abhängig ob nach 
BImSchG genehmigt 
oder nicht. Verteiler: 
Immobilienma-
nagement, Abfallwirt-
schaft, Konzessionie-
rung 

• Bautechnik ist für die 
Einhaltung der Neben-
bestimmungen in der 
Abbruchgenehmigung 
und der wasser-
rechtlichen Ein-
baugenehmigung ver-
antwortlich. Kopien 
zum Schriftverkehr 
über die Einhaltung 
der NB sind an Kon-
zessionierung zu sen-
den. 

• beantragt bei der Unte-
ren Wasser- und Abfall-
wirtschaftsbehörde des 
Erftkreis eine wasser-
rechtliche Erlaubnis ge-
mäß §§ 2,3,7 WHG zur 
Verwendung von aufbe-
reiteten Altbaustoffen 
und industriellen Neben-
produkten im Erd-, Stra-
ßen- und sonstigem Tief-
bau. 

   

• Interne Abbrucherlaub-
nis/Schachterlaubnis 
in Umlauf geben 

 • Begehung vor Abbruch 
der relevanten Gebäude 
mit dem jeweiligen Be-
trieb, um sicherzustellen, 
dass keine Abfälle im 
Gebäude entsorgt wer-
den müssen. 

• Begehung mit Abfallwirtschaft  
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SC Bautechnik SC Konzessionen SC Abfallwirtschaft Betrieb 
SC Technische 

Sicherheit / Arbeitsschutz 
• hält Rücksprache über 

geplanten Abbruch mit 
Abfallwirtschaft bzgl. 
dem zu erwartenden 
Abfallaufkommen, vor-
handener Entsor-
gungsnachweise usw. 

 • Entsorgungsnachweis 
prüfen bzgl. Umfang, Ab-
fallschlüsselnummern 
usw. ggf. neuen EN be-
antragen. 

  

Abbruchgenehmigung ist erteilt, der Abbruch steht kurz bevor. 
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SC Bautechnik SC Konzessionen SC Abfallwirtschaft Betrieb 
SC Technische 

Sicherheit / Arbeitsschutz 
• Veranlassen von Be-

gehung vor Beginn der 
Abbrucharbeiten über 
Verunreinigung des 
Bodens bzw. der Bau-
substanz. Ergebnis 
über Bautechnik an 
Untere Wasser- und 
Abfallwirtschaft-
behörde des Erftkreis 
(nur, wenn in Neben-
best. gefordert). 

• Festlegung der Start-
termine zu den jeweili-
gen Gebäudeabbrü-
chen (nach Eingang 
der entspr. Abbruch-
genehmigungen) und 
schriftliche Information 
an beteiligte Abteilun-
gen. 
Verteiler: Werkfeuer-
wehr, Werkschutz, Be-
triebsingenieur, Ener-
gietechnik, Sicherheit, 
Abbruchfirma und ev. 
betroffene Nach-
barfirmen.  

 • Erstellung abfallrechtli-
cher Stellungnahme (nur 
wenn in NB gefordert) 

• Ergebnis der Begehung 
über Verunreinigungen 
des Bodens an Untere 
Wasser- und Abfallwirt-
schaftbehörde des Erft-
kreis (nur, wenn in Ne-
benbest. gefordert). 

 • Vor Beginn der Abbrucharbei-
ten Begehung / Ortstermin zur 
Festlegung von Sicherheits-
maßnahmen. 
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SC Bautechnik SC Konzessionen SC Abfallwirtschaft Betrieb 
SC Technische 

Sicherheit / Arbeitsschutz 
• zeigt 14 Tage vor Ab-

bruch den Beginn der 
Abbrucharbeiten dem 
Staatlichen Amt für Ar-
beitsschutz Köln an, 
wenn es mehr als 30 
Arbeitstage und mehr 
als 20 Beschäftigte 
gleichzeitig sind oder 
der Umfang der Arbei-
ten voraussichtlich 
mehr als 500 Perso-
nentage beträgt.  

    

• Kopie der Beginnan-
zeige (§ 75 Abs. 7 
BauONW), die an das 
Bauordnungsamt der 
Stadt Hürth gegangen 
ist, wird eine Woche 
vor Beginn der Ab-
brucharbeiten an die 
Untere Wasser- und 
Abfallwirtschaftsbe-
hörde des Erftkreis 
geschickt. 
Verteiler: Abfallwirt-
schaft, Kon-
zessionierung 

 • Verfolgung der Entsor-
gung, drucken der Be-
gleitscheine usw. 

• Beprobung der Abbruch-
halden, Fundamente und 
Bodensohle (Veranlas-
sung durch Bautechnik). 
Umfang der analytischen 
Untersuchung gemäß 
Güteerlass Oktober 
2001.  
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SC Bautechnik SC Konzessionen SC Abfallwirtschaft Betrieb 
SC Technische 

Sicherheit / Arbeitsschutz 
• gibt Anweisungen zum 

Umgang mit asbest-
haltigen Baustoffen 
dem Abbruchunter-
nehmen vor. Rück-
sprache mit Abfall-
beauftragtem und De-
ponie 

• Verfolgung der wasser-
rechtlichen Einbauerlaub-
nis und nach Erteilung 
der Erlaubnis Kopien an 
Abfallwirtschaft, Bau-
technik. 

   

• Anzeige an Behörde 
zum Umgang mit as-
besthaltigen Bau-
stoffen vom Abbruch-
unternehmen einholen. 
Verteiler: Abfall-
wirtschaft, Konzessio-
nen, Sicherheit, 
Luft/Lärm 

• legt Unterer Wasser- und 
Abfallwirtschaftsbehörde 
des Erftkreis Analysen-
ergebnisse zur Zustim-
mung vor (falls in Neben-
bestimmung gefordert 

• Kopie der Analysener-
gebnisse mit Bewertung 
an Bautechnik u. Kon-
zessionierung; wenn 
Analysenergebnisse 
nicht mit Güteerlass 
übereinstimmen, Rück-
sprache mit Dr. Michels, 
Hr. Weihers über weite-
res Vorgehen. 

  

• erstellt wenn erforder-
lich Vermessungsplan 
der Pfählgründung und 
sonst. ggf. im Block-
feld verbliebener Fun-
damente 

    

• Einbau von Recyc-
lingmaterial erst nach 
Vorliegen der wasser-
rechtlichen Erlaubnis 
und Zustimmung (falls 
in Nebenbestimmung 
gefordert) der Unteren 
Wasser- und Abfall-
wirtschaftsbehörde 
des Erftkreis. 

• Verteilt Zustimmung Un-
terer Wasser- und Abfall-
wirtschaftsbehörde des 
Erftkreis zum Wiederein-
bau vom Recyclingmate-
rial an Bautechnik, Ab-
fallwirtschaft 

• erteilt schriftliche Freiga-
be nach analytischer 
Bewertung unter Altlas-
tengesichtspunkten des 
Blockfeldes zur Verfül-
lung des Baugrunds an 
Bautechnik 
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SC Bautechnik SC Konzessionen SC Abfallwirtschaft Betrieb 
SC Technische 

Sicherheit / Arbeitsschutz 

Nach dem Gebäudeabbruch müssen eine Anpassung der Werkspläne und eine Dokumentation zu Änderungen bei Rohrleitungen, 
Abwasserleitungen usw. erfolgen. 

 
Die Dokumentation der Abbrüche wird vom SC Bautechnik archiviert. Altlasten werden von Abfallwirtschaft dokumentiert. 
Grundsätzlich wird bei Bohrungen und Erdaushubarbeiten SC Abfallwirtschaft hinzugezogen, um ggf. durch Analysen, Informatio-
nen zur Altlastensituation im Chemiepark Knapsack zu gewinnen. 
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Fließschema zu Gebäudeabbrüchen im Chemiepark Knapsack 
 

Einstellung

Gebäudenutzung

BImschG-

Anlage

Stillstandsanzeige

durch Konzessionierung

VAwS-

Anlage

Sachverständigen-

prüfung durch Technische
Sicherheit

Betrieb:
- Gebäudebegehung

Bautechnik / Abfallwirtschaft

1

ja

nein

ja

nein

Bautechnik:
- beantragt Abbruchgenehmigung bei

der Stadt Hürth

Konzessionierung:
- beantragt wasserrechtliche

Einbauerlaubnis beim Erftkreis

Erftkreis erteilt

Abbruch-

genehmigung

Bautechnik:
- prüft Abbruchgenehmigung

bzgl. Nebenbestimmungen

Abfallwirtschaft:
- erstellt ggf. abfallrechtliche

Stellungnahme
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Abbruch

1

Analytische
Untersuchung

Halden
belastet

Kopie der Analyse an
Bautechnik /Konzessionierung

mit Bewertung

Wiedereinbau von
Recyclingmaterial

unbelastet

Erftkreis erteilt
wasserrechtliche
Einbauerlaubnis

weiteres Vorgehen
Abstimmung mit

Mic / Wei

Konzessionierung:
- Mitteilung der Analysen-

ergebnisse an Erftkreis

Bautechnik:
- Begehung
- Festlegung Starttermin
- Startgespräch
- Benachrichtigung des Erftkreis eine Woche vor

Abbruchbeginn
- Vorgabe zum Umgang mit asbesthaltigen

Baustoffen
- zwei Wochen vor Abbruch asbesthaltiger Baustoffe

Anzeige beim StAfA Köln
- interne Bauerlaubnis

Bautechnik:
- Vermessungsplan Fundamente
- Fotodokumentation

Abfallwirtschaft:
- Beprobung Halden
- Fotodokumentation Altlasten
- Begleitscheine

Erftkreis erteilt
Zustimmung zum

Wiedereinbau

Abfallwirtschaft:
- Prüfung EN

Abfallwirtschaft erteilt
Zustimmung zum

Wiedereinbau


